
Rechtsanwälte Braun und Kollegen, Pettenkoferstraße 35, 803336 München 

Freibeträge bei Erbschaften 

Verwandte Steuer-
klasse 

neuer Frei- 
betrag seit 
01.01.09 

Versorgungs- 
freibetrag Für Hausrat Für andere pers. 

Güter 

Ehegatten  I € 500.000,00 € 256.000 € 41.000 € 12.000 

Kinder, Stiefkinder, 
Adoptivkinder I € 400.000,00 

€ 10.300 bis 
€ 52.000 (je 
nach Alter) 

€ 41.000 € 12.000 

Enkel I € 200.000,00 - € 41.000 € 12.000 

Eltern, Großeltern I € 100.000,00 - € 41.000 € 12.000 

Geschwister und 
deren Kinder II € 20.000,00 -  € 12.000 

Onkel, Tanten, 
Lebensgefährten, 
Freunde und 
sonstige 

III € 20.000,00 -  € 10.300 

 
 
Je nach Verwandtheitsgrad werden die Erben in verschiedene Steuerklassen aufgeteilt. 
Die Steuerklasse entscheidet über den Steuersatz zur Berechnung der Erbschaftssteuer. 

Steuersätze 

Steuern in Prozent bei Steuerklasse Steuerpflichtiges 
Geschenk oder 

Erbe bis ... I II III 

€ 75.000 7 30 30 

€ 300.000 11 30 30 

€ 600.000 15 30 30 

€ 6.000.000 19 30 30 

€ 13.000.000 23 50 50 

€ 26.000.000 27 50 50 

           über  
€ 26.000.000 30 50 50 

 


